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Ordnung zur Änderung der Prüfungs- und Studienordnung für den weiterbildenden 
Masterstudiengang Workplace Health Management der Fakultät für Gesundheitswissenschaften der 

Universität Bielefeld vom 10. Januar 2018 
 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 62 Abs. 1 und 3 und 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. 
Oktober 2017 (GV. NRW. S. 221), hat die Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Universität Bielefeld folgende 
Änderung der Prüfungs- und Studienordnung erlassen:  
 

Artikel I 
 
Die Prüfungs- und Studienordnung für den weiterbildenden Masterstudiengang Workplace Health Management der 
Fakultät für Gesundheitswissenschaften vom 15. August 2016 (Verkündungsblatt der Universität Bielefeld – Amtliche 
Bekanntmachungen – Jg. 45 Nr. 14 S. 208) wird wie folgt geändert:  
 
1. Hinter die Inhaltsübersicht wird angefügt:  
 
„Anlage: Studienplan“ 
 
2. § 3 wird um den folgenden Satz 2 ergänzt: 
 
„Ein Rechtsanspruch auf Zulassung besteht nicht.“ 
 
3. § 5 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
„(2) Die Zulassung erfolgt jeweils zum April eines Jahres.“ 
 
4. § 5 Abs. 4 S. 2 wird wie folgt geändert: 
 
„Zur Masterarbeit kann sich die oder der Weiterbildungsstudierende nach erfolgreichem Abschluss der ersten fünf Module 
gemäß § 7 Abs. 1 anmelden.“ 
 
5. Die Reihenfolge der in § 7 Abs. 1 aufgeführten Module wird wie folgt geändert: 
 
„Modul Wissenschaftliche Grundlagen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM; 11 Leistungspunkte) 

- Herausforderungen für die betriebliche Gesundheitspolitik 
- Konzepte und Evidenzbasis zu Gesundheit und Krankheit 
- Gesundheitsförderliche Organisationsgestaltung und -entwicklung 
- Rahmenbedingungen, Ziele und Kernprozesse des BGM 

 
Modul Controlling im BGM (6 Leistungspunkte) 

- Führen und Steuern von Kennziffern 
- Organisationsdiagnostik und Evaluation 
- Betriebliche Gesundheitsberichterstattung 

 
Modul Managementkompetenzen im BGM (10 Leistungspunkte) 

- Aufbau, Steuerung und Integration des BGM 
- Management betrieblicher Humanressourcen 
- Querschnittskompetenzen im Kontext BGM 

 
Modul Wissenschaftliche Methoden (6 Leistungspunkte) 

- Sozialepidemiologie und Gesundheitsberichterstattung 
- Qualitative Methoden der empirischen Sozialforschung 
- Quantitative Methoden der empirischen Sozialforschung 

 
Modul Praxisprojekt (11 Leistungspunkte) 

- Vorbereitung und Unterstützung der Projektarbeit 
- Organisation und Durchführung eines Praxisprojekts 

 
Modul Masterarbeit (16 Leistungspunkte)“ 
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6. § 7 wird um den folgenden Absatz 3 ergänzt: 
 
„(3) Eine Übersicht über alle Module, Prüfungsleistungen und Leistungspunkte findet sich im Studienplan im Anhang.“ 
 
7. § 11 Abs. 1 S. 1 erhält folgende Fassung: 
 
„(1) Studienzeiten und bestandene, nicht bestandene oder erbrachte Leistungen (Studien- und Prüfungsleistungen), die in 
einem Hochschulprogramm erbracht wurden, werden auf Antrag anerkannt, sofern hinsichtlich der erworbenen 
Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu den Leistungen besteht, die ersetzt werden; alle vorgenannten Leistungen 
werden im Transcript gemäß § 23 Abs. 3 und 4 dokumentiert.“ 
 
8. § 12 Abs. 2 S. 1 wird wie folgt geändert: 
 
Hinter den Worten „Hausarbeiten (15 - 25 Seiten innerhalb eines Bearbeitungszeitraums von 8 – 10 Wochen)“ wird 
eingefügt: „Projektbericht (15 – 20 Seiten)“ 
 
9. § 16 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
„(3) Die Anzahl der Leistungspunkte pro Modul ergibt sich aus § 7 Abs. 1.“ 
 
10. § 19 Abs. 5 S. 1 wird wie folgt gefasst: 
 
„Der Umfang der Masterarbeit beträgt 50 – 60 Seiten, die Bearbeitungszeit drei Monate.“ 
 
11. § 20 Abs. 4 S. 2 wird wie folgt gefasst: 
 
„Eine bestandene Masterarbeit kann nicht wiederholt werden.“ 
 
12. Anhang / Studienplan 
 

Modulbezeichnung Struktur des Lehrangebots Prüfungs-
leistung 
(benotet) 

Workload LP 

Präsenzzeit Selbststudium 

Wissenschaftliche 
Grundlagen des BGM 

• Vorlesungen, Seminare, 
Übungen 

• schriftliche 
Lernmaterialien 

• Online-Zusammenarbeit 

Hausarbeit 110 220 11 

Controlling im BGM • Vorlesungen, Seminare, 
Übungen 

• schriftliche Lern-
materialien 

• Online-Zusammenarbeit 

Klausur 60 120 6 

Managementkompetenzen 
im BGM 

• Vorlesungen, Seminare, 
Übungen 

• Skill-Trainings 
• schriftliche Lern-

materialien 
• Online-Zusammenarbeit 

Klausur 100 200 10 

Wissenschaftliche 
Methoden 

• Vorlesungen, Seminare, 
Übungen 

• Skill-Training 
• schriftliche 

Lernmaterialien 
• Online-Zusammenarbeit 

Klausur 60 120 6 

Praxisprojekt • Praxisprojekt 
• Mentoring 
• Online-Zusammenarbeit 

Schriftlicher 
Projektbericht 

40 290 11 
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Masterarbeit • Masterkolloquium 
• Online-Zusammenarbeit 

Masterthesis 30 450 16 

Gesamt   400 1400 60 

 
 

 
Artikel II 

 
Die Änderungsordnung wird im Verkündungsblatt der Universität Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen – bekannt 
gegeben und tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.  
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses der Fakultätskonferenz der Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Universität 
Bielefeld vom 26. Oktober 2017.  
 
Bielefeld, den 10. Januar 2018 

 
Der Rektor 

der Universität Bielefeld 
Universitätsprofessor Dr.-Ing. Gerhard Sagerer 

 




